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Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Sammelbeschluss März 2015 über Beiträge aus dem Lotterie

I) Tourismus 

Rechtsgrundlagen: 

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, sowie Absätze 3 und 4 des Lott
riegesetzes vom 4. Mai 1993

- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 und 37

 

01. Gesuchsteller: 

 Geschäfts Nr. 

Vorhaben 

Gegenstand: 

 Gesamtkosten: 

Anrechenbar: 

 Anrechenbar (PV-Anlage): 

 Abzug Beitrag BVE the. Solar
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Sammelbeschluss März 2015 über Beiträge aus dem Lotterie- und Sportfonds

Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, sowie Absätze 3 und 4 des Lott
riegesetzes vom 4. Mai 1993 
Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 und 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004

Schweizer Alpen-Club SAC: Sektion Blümlisalp, Thun

800098 

Erneuerung Energieversorgung der Blümlisalphütte

Die Blümlisalphütte liegt fünf Gehminuten oberhalb des Hohtürli, dem 
Passübergang zwischen Kandersteg und dem Kiental, auf 2840 m.ü.M. Die 
Hütte erfreut sich einer grossen Beliebtheit und generiert ca. 5'000 Übe
nachtungen pro Jahr. Ebenso viele Tagesgäste
lich. 
Die Energieversorgung der Blümlisalphütte, welche im Besitz der SAC
Sektion Blümlisalp ist, soll im Sommer 2015 nach einem modernen und 
umweltgerechten Energiekonzept grundlegend erneuert und erweitert 
werden. Mit diesen Massnahmen können die täglich nötigen Betriebsstu
den des Dieselaggregates reduziert, respektive ganz eingestellt werden.

Photovoltaikanlagen werden mit einem Beitragssatz von 20% unterstützt. 
Für die restlichen baulichen Massnahmen kommt ein Beitragssatz von 
30% zur Anwendung (regionale Bedeutung). Vorbereitungs
sowie Reservekosten sind nicht anrechenbar. Auch Kosten für Betriebsei
richtungen wie Geschirrspüler, Kombidämpfer oder Kühlgeräte können 
nicht berücksichtigt werden. Die bestehende, 25 Jahr
Ende der Lebensdauer angelangt und entspricht nicht mehr dem heutigen 
Stand. Die geplanten Arbeiten sind vollumfänglich als wertvermehrend 
einzustufen.  

Das Amt für Umweltkoordination und Energie hat am 7. Juli 2014 für die 
thermische Solaranlage dem Gesuchsteller bereits ein Beitrag von CHF 
5'900 zugesichert (EDV-Nr. 22487). Um eine Doppelsubvention ausz
schliessen wird dieser Beitrag in Abzug gebracht.

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die wertvermehrenden, baulichen Mas
nahmen. 

CHF 352'110.00  

CHF 196'365.20 Beitragssatz  30%

 CHF 49'496.50 Beitragssatz  20%

the. Solar CHF    
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und Sportfonds 

Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, sowie Absätze 3 und 4 des Lotte-

der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 

Sektion Blümlisalp, Thun 

Erneuerung Energieversorgung der Blümlisalphütte 

Die Blümlisalphütte liegt fünf Gehminuten oberhalb des Hohtürli, dem 
Passübergang zwischen Kandersteg und dem Kiental, auf 2840 m.ü.M. Die 
Hütte erfreut sich einer grossen Beliebtheit und generiert ca. 5'000 Über-
nachtungen pro Jahr. Ebenso viele Tagesgäste besuchen die Hütte jähr-

Die Energieversorgung der Blümlisalphütte, welche im Besitz der SAC-
Sektion Blümlisalp ist, soll im Sommer 2015 nach einem modernen und 
umweltgerechten Energiekonzept grundlegend erneuert und erweitert 

ahmen können die täglich nötigen Betriebsstun-
den des Dieselaggregates reduziert, respektive ganz eingestellt werden. 

Photovoltaikanlagen werden mit einem Beitragssatz von 20% unterstützt. 
Für die restlichen baulichen Massnahmen kommt ein Beitragssatz von 
0% zur Anwendung (regionale Bedeutung). Vorbereitungs-, Abbruch-

sowie Reservekosten sind nicht anrechenbar. Auch Kosten für Betriebsein-
richtungen wie Geschirrspüler, Kombidämpfer oder Kühlgeräte können 
nicht berücksichtigt werden. Die bestehende, 25 Jahre alte Technik ist am 
Ende der Lebensdauer angelangt und entspricht nicht mehr dem heutigen 
Stand. Die geplanten Arbeiten sind vollumfänglich als wertvermehrend 

Das Amt für Umweltkoordination und Energie hat am 7. Juli 2014 für die 
Solaranlage dem Gesuchsteller bereits ein Beitrag von CHF 

Nr. 22487). Um eine Doppelsubvention auszu-
schliessen wird dieser Beitrag in Abzug gebracht. 

Beitrag aus dem Lotteriefonds an die wertvermehrenden, baulichen Mass-

30%   CHF 58'909.55 

20%   CHF 9'899.30 

- CHF 5'900.00 



Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Letzte Bearbeitung: 15.01.2015 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 104257 / Geschäftsnummer: 2015.POM.64 Seite 2 von 14 
Nicht klassifiziert 

   

 Finanzierungsplan:    

 Zentralverband CHF 75'000.00  

 BVE CHF 5'900.00  

 Gemeinde Kandersteg CHF 3'000.00  

 Sonstige Einnahmen CHF 6'000.00  

 Eigenmittel CHF 199'210.00  
  

 Beitrag LF: CHF 63'000.00 (gerundet) 

Konto: 1299-23784-206000-09 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - 
Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchstellerin 
ausbezahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 

  - 
Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form hin-
zuweisen: www.be.ch/logos-fonds 

 Mitbericht:  VOL, BVE 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

M) Gemeinnützige und wohltätige Vorhaben, Institutionen und Vereine 

Rechtsgrundlagen:  

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe m, Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a, Absätze 3 und 4 des Lotteriege-
setzes vom 4. Mai 1993 

- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 35 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 

 

02. Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Jegenstorf 

 Geschäfts Nr. 802140 

Vorhaben Neubau eines Spielplatzes bei der Schulanlage Säget 

Gegenstand: Im Rahmen der Sanierung der Schulanlage "Säget" in Jegenstorf ist bei 
der Neugestaltung der Umgebung ein neuer öffentlicher Spielplatz geplant. 
Beitrag aus dem Lotteriefonds an die fix installierten Spielgeräte, den 
Spielhügel sowie an die Fallschutzmassnahmen. 

 Gesamtkosten: CHF 440'678.10  

Anrechenbar: CHF 94'396.20  
   

 Finanzierungsplan:    

 Eigenmittel CHF 412'378.10  
  

 Beitrag LF: CHF 28'300.00 (ca. 30% der anrechenbaren Kosten) 

Konto: 1299-23784-206000-12 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet. 

 Bedingungen: - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung 

  - Spätere Kostenüberschreitungen können nicht berücksichtigt werden 

  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 

  - 
Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchstellerin 
ausbezahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 

  - 
Auf die Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist in geeigneter Form hin-
zuweisen: www.be.ch/logos-fonds 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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B) Denkmalpflege 

Rechtsgrundlagen:  

- Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 48 Absätze 1 bis 3 des Lotteriegesetzes vom 4. Mai 1993 
- Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 34 bis 37 der Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 
- Gesetz vom 8. Sept. 1999 über die Denkmalpflege (Denkmalpflegegesetz, DPG, BSG 426.41) 
- Verordnung vom 25. Oktober 2000 über die Denkmalpflege (Denkmalpflegeverordnung, DPV, BSG 

426.411) 

 
03. Gesuchsteller Einwohnergemeinde Biel, Finanzverwaltung Stadt Biel, Biel 

 Geschäfts Nr. 802283 

 Objekt: Fussgängerbrücke Taubenlochschlucht, 2500 Biel 

 Massnahme: Sanierung Bogenbrücke als Verbindungsweg zu Tierpark. 

  

 Gesamtkosten: CHF 280'300.00  
 

 Anrechenbar: CHF 221'000.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 66'300.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 66'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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04. Gesuchsteller Eisenbahner-Baugenossenschaft Nidau, Nidau 

 Geschäfts Nr. 802282 

 Objekt: Genossenschaftssiedlung, Rennweg 68 - 82, 2504 Biel 

 Massnahme: Neue Fenster in Holz. 

  

 Gesamtkosten: CHF 344'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 300'000.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 20.00% CHF 60'000.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 60'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt wurde bereits mittels Vertrag vom 25.08.2007 unter Schutz gestellt. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

05. Gesuchsteller Cooperative St. Gervais, Biel 

 Geschäfts Nr. 802284 

 Objekt: Abtenhaus , Untergasse 21, 2502 Biel 

 Massnahme: Renovation Restaurant St. Gervais. 

  

 Gesamtkosten: CHF 301'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 77'100.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 23'130.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 23'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit Vertrag vom 23.09.2003 und RRB-Nummer 5018 vom 

20.11.1936 ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler eingetragen 
worden. 

 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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06. Gesuchsteller Kirchgemeinde Seeberg, Roland Grütter, Kassier, Seeberg 

 Geschäfts Nr. 802291 

 Objekt: Kirche , Bergstrasse 11, 3365 Seeberg 

 Massnahme: Sanierung Kirchhofmauer. 

  

 Gesamtkosten: CHF 225'600.00  
 

 Anrechenbar: CHF 225'100.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 75.00% CHF 168'825.00 
 

    Objekt: regional  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag Bund CHF 45'000.00  

 Beitrag LF: CHF 124'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit RRB-Nummer 3332 vom 11.10.1978 und Bundesschutz von 

1985 und 2001, ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler eingetra-
gen worden. 

 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

07. Gesuchsteller Manfred Loosli, Wyssachen 

 Geschäfts Nr. 802290 

 Objekt: Gasthof "zur Sonne", Rüegsaustrasse 1, 3415 Rüegsauschachen 

 Massnahme: Sanierung Restaurant Sonne. 

  

 Gesamtkosten: CHF 324'800.00  
 

 Anrechenbar: CHF 272'700.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 23.50% CHF 64'084.50 

 Anrechenbar: CHF 11'000.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 75.00% CHF 8'250.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 72'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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08. Gesuchsteller Alfred und Therese Pilloud, Ligerz 

 Geschäfts Nr. 802295 

 Objekt: Ehemaliges Rebbauernhaus, Chlyne Twann 13, 2514 Ligerz 

 Massnahme: Dachrenovation. 

  

 Gesamtkosten: CHF 180'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 100'000.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 30'000.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 30'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

09. Gesuchsteller Beat und Caroline Wüthrich, Trubschachen 

 Geschäfts Nr. 802294 

 Objekt: Speicher, Hinter Wingey 457, 3555 Trubschachen 

 Massnahme: Abbruch Garage und Wiederherstellung Speicher. 

  

 Gesamtkosten: CHF 59'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 49'800.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 66.00% CHF 32'868.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 33'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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10. Gesuchsteller Hans-Peter Jordi, Dürrenroth 

 Geschäfts Nr. 802297 

 Objekt: alte Käserei, Meibach 1c, 3465 Dürrenroth 

 Massnahme: Aussenrestaurierung. 

  

 Gesamtkosten: CHF 370'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 240'500.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 20.00% CHF 48'100.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild:  

 Beitrag LF: CHF 48'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt wurde bereits mittels Vertrag vom 20.04.2005 unter Schutz gestellt. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

11. Gesuchsteller M&S Gräub Immobilien AG, Büren an der Aare 

 Geschäfts Nr. 802285 

 Objekt: Wohn- und Geschäftshaus, Hauptgasse 6, 3294 Büren an der Aare 

 Massnahme: Ausbau Dachgeschoss zu Ärztezentrum. 

  

 Gesamtkosten: CHF 1'000'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 202'300.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 60'690.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 60'000.00 (gemäss Rundung KDP) 
 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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12. Gesuchsteller Reto Mettler, Langnau 

 Geschäfts Nr. 802289 

 Objekt: Sog. "Länghus", Hausteil Ost, Oberfeldstrasse 36a, 3550 Langnau 

 Massnahme: Fensterersatz. 

  

 Gesamtkosten: CHF 62'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 62'000.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 50.00% CHF 31'000.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 31'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

13. Gesuchsteller Siegfried Gutmann, Béatrice Gysin, Biel 

 Geschäfts Nr. 802281 

 Objekt: Wohnhaus mit Fabrikanbau , Albert-Anker-Weg 10, 2502 Biel 

 Massnahme: Dachsanierung mit Biberziegeln. 

  

 Gesamtkosten: CHF 131'400.00  
 

 Anrechenbar: CHF 131'300.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 23.50% CHF 30'855.50 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 30'000.00 (gemäss Rundung KDP) 
 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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14. Gesuchsteller Kirchgemeinde Wynau, Wynau 

 Geschäfts Nr. 802296 

 Objekt: Kirche , Kirchweg 10, 4923 Wynau 

 Massnahme: Sanierung Turmdach. 

  

 Gesamtkosten: CHF 80'400.00  
 

 Anrechenbar: CHF 80'400.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 24'120.00 
 

    Objekt: national  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 24'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist mit RRB-Nummer 2390 vom 19.05.1942 und RRB-Nr. 3329 vom 

11.10.1978, ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler eingetragen 
worden. 

 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

15. Gesuchsteller David Glauser, Thierachern 

 Geschäfts Nr. 802298 

 Objekt: Stöckli, Mühlestrasse 14c, 3634 Thierachern 

 Massnahme: Dachsanierung und –ausbau. 

  

 Gesamtkosten: CHF 650'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 133'000.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 23.50% CHF 31'255.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 31'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt wurde mittels Vertrag vom 10.04.2007 unter Schutz gestellt. 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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16. Gesuchsteller Clientis Bank Oberaargau, Huttwil 

 Geschäfts Nr. 802287 

 Objekt: Bankgebäude, Bernstrasse 29, 3360 Herzogenbuchsee 

 Massnahme: Fassadensanierung ohne Fenster. 

  

 Gesamtkosten: CHF 122'200.00  
 

 Anrechenbar: CHF 91'000.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 30.00% CHF 27'300.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 27'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

17. Gesuchsteller Paul Röthlisberger, Seftigen 

 Geschäfts Nr. 802286 

 Objekt: Ehemaliges Hotel Waldpark, Dorfstrasse 44, 3624 Goldiwil 

 Massnahme: Fassadensanierung und Fensterersatz. 

  

 Gesamtkosten: CHF 800'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 249'300.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 20.00% CHF 49'860.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 50'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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18. Gesuchsteller Stiftung Lindenhof Langenthal, Langenthal 

 Geschäfts Nr. 802288 

 Objekt: Wohn- und Geschäftshaus, Bützbergstrasse 19, 4900 Langenthal 

 Massnahme: Fenstersanierung. 

  

 Gesamtkosten: CHF 58'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 17'900.00  Art. 30 DPV davon Beitrag: 23.50% CHF 4'206.50 

 Anrechenbar: CHF 35'116.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 50.00% CHF 17'558.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: regional 

 Beitrag LF: CHF 22'000.00 (gemäss Rundung KDP) 
 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

 

 

19. Gesuchsteller Jürg Fankhauser, Signau 

 Geschäfts Nr. 802292 

 Objekt: Speicher, Ober Rainsberg 205b, 3534 Signau 

 Massnahme: Sanierung des Speichers. 

  

 Gesamtkosten: CHF 43'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 39'300.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 66.00% CHF 25'938.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: lokal 

 Beitrag LF: CHF 26'000.00 (gemäss Rundung KDP) 

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 
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20. Gesuchsteller Béatrice Ruth Hiltbrunner, Renan 

 Geschäfts Nr. 802299 

 Objekt: Pigeonnier, Envers des Convers 40a, 2616 Renan 

 Massnahme: Sauvegarde et restauration. 

  

 Gesamtkosten: CHF 148'000.00  
 

 Anrechenbar: CHF 148'000.00  Art. 31 DPV davon Beitrag: 75.00% CHF 111'000.00 
 

    Objekt: lokal  

    Ortsbild: national 

 Beitrag LF: CHF 111'000.00  

 Konto: 1299-23784-206000-02 

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Kontinuierliche Baubegleitung durch die KDP 
  - Abnahme der Bauarbeiten durch die KDP 
  - Vorlage der Baudokumentation z.H. KDP 
  - Auszahlung nach Vorlage der Schlussabrechnung z.H. KDP 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchsteller ausbezahlt. 

Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen 
  - Anteilmässige Kürzung bei Minderkosten gegenüber dem KVA 
  - Das Objekt ist ins Verzeichnis der unter Schutz gestellten Denkmäler einzutragen 

(Art. 13, 14, 19, 22 und 31 DPG vom 8. Sept. 1999). 
 Antrag: - ERZ/KDP 

 Ergebnis:  Das Gesuch wird gutgeheissen 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

Übersicht finanzielle Situation Lotteriefonds per 13.02.2015 

Nettobestand Lotteriefonds (inkl. CJB)  CHF 14'218'156 
neue Verpflichtungen durch vorliegenden Beschluss CHF 959'300 
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Sportfonds 
 

A) Bau und Unterhalt von Sportanlagen 

Rechtsgrundlagen: 

- Artikel 46a Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 48 Absatz 4 des Lotteriegesetzes vom 4. Mai 1993 
- Artikel 4 Absatz 2, Artikel 7 und Artikel 8, Artikel 17 Absatz 1 der Sportfondsverordnung 

vom 24. März 2010 
- Wegleitung zur Sportfondsverordnung vom 1. März 2014 

 

 Gesuchsteller Einwohnergemeinde Saint-Imier 

  800614 

 Gegenstand: Sanierung des Sporthallengebäudes in Saint-Imier 

  

 Beschreibung: Die Einwohnergemeinde Saint-Imier hat am 24. November 2013 einem Ver-
pflichtungskredit von 5'020'000 Franken für die Sanierung der Sporthallen in 
Saint-Imier zugestimmt. Der Gebäudekomplex wurde am 1. Oktober 1973 
eingeweiht und erfuhr seither regelmässige Wartungsarbeiten. Er besteht aus 
drei Sporthallen, einem Schwimmbecken, Garderoben, Technikräumen und 
dem ehemaligen Militärquartier. Die Sportanlagen werden von 07:00 Uhr bis 
22:00 von der Schule und von verschiedenen Sportvereinen aus der Region 
benutzt. 
 
Der Gebäudekomplex entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und 
muss gesamtsaniert werden. Es ist geplant, die Sanierung in drei Etappen zu 
vollziehen. In der ersten Etappe werden die Aussenfassade erneuert, die Fens-
ter ersetzt und das Dach isoliert. In der zweiten Etappe werden Bautätigkeiten 
zur Einhaltung der heute bestehenden Bauvorschriften und Normen getätigt. 
Sie umfasst Brandschutz- und Sicherheitsmassnahmen, Sanierung der Hei-
zung und der elektrischen Einrichtungen, die Garderoben und Duschen, die 
Verbesserung des Hallenzugangs für Menschen mit Behinderungen, das An-
bringen von Sonnenkollektoren für das Heizen des Wassers und die Sanierung 
des Aussensportplatzes, welcher während sechs Monaten auch als Parkplatz 
verwendet werden kann. Die dritte Etappe sieht eine Asbestsanierung vor. 
 
Der Sportfonds unterstützt direkt sportdienliche Anlageteile. Nicht direkt dem 
Sport dienlich - und damit von den beitragsberechtigten Kosten ausgenommen 
- sind Vorbereitungsarbeiten, Baunebenkosten und Reserven für Unvorherge-
sehenes. Die Sanierung des Sportplatzes ist hälftig berücksichtigt. Gerüste, 
Liftanlage, Rückbau- und Demontagearbeiten sowie die Baukosten für die 
Tribüne sind ebenfalls nicht beitragsberechtigt. Die Honorarkosten wurden 
entsprechend den beitragsberechtigten Baukosten proportional angerechnet. 

 

 

 Gesamtkosten: CHF 4'231'659.00  

 Beitrag SF: CHF 264'000.00  

 Konto: 1299-60075-206000-511  

 Beitragsverfall: Die Beitragszusicherung ist auf 2 Jahre ab Beschlussdatum befristet 

 Bedingungen: - Die Einwohnergemeinde ist verpflichtet, die Sportanlage der Öffentlichkeit und 
allen nicht gewinnorientierten Benutzergruppen unentgeltlich oder zu höchs-
tens kostendeckenden Preisen zur Verfügung zu stellen 

  - Nach Abschluss der Arbeiten ist dem Sportfonds die detaillierte Bauabrech-
nung vorzulegen. Diese hat die gleiche Struktur wie die Kostenzusammenstel-
lungen bei der Gesucheingabe aufzuweisen. Zusätzliche Dokumente zur Prü-
fung der Bauabrechnung können vom Sportfonds eingefordert werden. 

  - Der zugesicherte Beitrag gilt als obere Limite, Mehrkosten werden nicht be-
rücksichtigt. 

  - Bei Minderkosten wird der Sportfondsbeitrag anteilsmässig gekürzt. 
  - Der zugesicherte Beitrag wird ausschliesslich an die Gesuchstellerin ausbe-
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zahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen.
  - An den Unterhalt der 

ausgerichtet. Während 15 Jahren nach Fertigstellung können für die Sporta
lage keine Gesuche um Sanierungsbeiträge oder Neubauten an den Spor
fonds eingereicht werden.

 Ergebnis:  Das Gesuch wird 

 Kostenregelung:  Es werden keine Verfahrenskosten erhoben

 

 

Finanzielle Situation Sportfonds per 13.2.2015

Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
jährlichen Beiträge für den Bau und die 
13.2.2015 ist das festgelegte Kontingent nicht ausgeschöpft.

 

Nettobestand Sportfonds 
neue Verpflichtung durch vorliegenden Beschluss
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zahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen.
An den Unterhalt der Sportanlage werden keine Beiträge durch den Sportfonds 
ausgerichtet. Während 15 Jahren nach Fertigstellung können für die Sporta
lage keine Gesuche um Sanierungsbeiträge oder Neubauten an den Spor
fonds eingereicht werden. 
Das Gesuch wird gutgeheissen 

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben 

Finanzielle Situation Sportfonds per 13.2.2015 

Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
jährlichen Beiträge für den Bau und die Instandsetzung von Sportanlagen begrenzt. Per 
13.2.2015 ist das festgelegte Kontingent nicht ausgeschöpft. 

 CHF
neue Verpflichtung durch vorliegenden Beschluss CHF

Im Namen des Regierungsrates
Der Staatsschreiber 
Auer 

 

und Militärdirektion 
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zahlt. Eine Überweisung an Dritte ist ausgeschlossen. 
Sportanlage werden keine Beiträge durch den Sportfonds 

ausgerichtet. Während 15 Jahren nach Fertigstellung können für die Sportan-
lage keine Gesuche um Sanierungsbeiträge oder Neubauten an den Sport-

Gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Sportfondsverordnung vom 24. März 2010 wird die Summe der 
Instandsetzung von Sportanlagen begrenzt. Per 

CHF 24‘610‘135 
CHF 264‘000 

Im Namen des Regierungsrates 


